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 über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die  

Wahl der Landrätin/des Landrates im Landkreis 
Dahme-Spreewald am 11. Oktober 2015 

1.  Zeit und Ort der Auslegung
Das Wählerverzeichnis für die Stadt Lübben (Spreewald) wird in 
der Zeit 
vom Montag, dem 21. September 2015, bis zum Freitag, dem 
25. September 2015,
in der Verwaltung der  Stadt Lübben (Spreewald)
 Fachbereich II/Ordnung, Bildung 

und Soziales
 Bürgerbüro (Zimmer 116)
 Poststraße 5
 15907 Lübben (Spreewald)
während der allgemeinen Öffnungszeiten wie folgt für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten:

Tag Datum Uhrzeit

Montag 21. September 2015 08.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag 22. September 2015 09.00 bis 19.00 Uhr

Mittwoch 23. September 2015 09.00 bis 14.00 Uhr

Donnerstag 24. September 2015 09.00 bis 17.00 Uhr

Freitag 25. September 2015 09.00 bis 14.00 Uhr

Jede wahlberechtigte Person hat das Recht, die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten zu überprüfen. Sofern eine wahlbe-
rechtigte Person die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 

besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 21 Abs. 5 des 
Melderechtsrahmengesetzes i. V. m. § 32b Abs. 1 des Bran-
denburgischen Meldegesetzes jeweils in der derzeit geltenden 
Fassung eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein besitzt.

2.  Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der oben genannten Auslegungsfrist, spä-
testens jedoch am 25. September 2015, bis 14 Uhr, bei der 
Stadt Lübben (Spreewald), Fachbereich II/Ordnung, Bildung 
und Soziales, Bürgerbüro (Zimmer 116), Poststraße 5 in 15907 
Lübben (Spreewald) Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3.  Wahlbenachrichtigung
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens bis zum 20. September 2015 
(Sonntag) eine Wahlbenachrichtigung. Auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines.

Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen 
Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeich-
nis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 

Öffentliche Bekanntmachung
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Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4.  Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
Auf Antrag werden:
-  wahlberechtigte Personen, ohne Wohnung in der Bundes-

republik Deutschland am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthal-
tes und 

- wahlberechtigte Personen, deren Hauptwohnung außer-
halb des Wahlgebiets liegt, am Ort der Nebenwohnung, 
wenn sie hier einen ständigen Wohnsitz im Sinne des Bür-
gerlichen Gesetzbuches haben, 

in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Der Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ist schrift-
lich oder zur Erklärung zur Niederschrift spätestens am 26. 
September 2015 (Samstag) bei der Stadt Lübben (Spree-
wald), Poststraße 5, 15907 Lübben (Spreewald) zu stellen. Die 
antragstellende Person hat der Wahlbehörde gegenüber zu 
versichern, dass sie bei keiner anderen Wahlbehörde die Ein-
tragung in das Wählerverzeichnis beantragt hat.

Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich der Hilfe ei-
ner Person ihres Vertrauens bedienen.

5.  Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in einem beliebi-
gen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder, wenn das Wahlgebiet 
in mehrere Wahlkreise eingeteilt ist, nur in dem Wahlkreis, für 
den der Wahlschein ausgestellt ist, oder durch Briefwahl teil-
nehmen.

6.  Voraussetzung für die Erteilung von Wahlscheinen
Einen Wahlschein erhält auf Antrag:
-  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtig-

te Person,
-  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person,
 a)  wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt hat,

 b) deren Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerver-
zeichnis entstanden ist oder

 c) deren Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Wahlbehörde von der Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen wahlberechtigten Personen bis zum Freitag, dem 09. Ok-
tober 2015, 18.00 Uhr im Bürgerbüro (Zimmer 116) der Stadt 
Lübben (Spreewald) schriftlich oder mündlich beantragt wer-
den.

Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Te-
lefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form als gewahrt, wenn der Antrag auch 
den Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. Eine 
fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.
In den Fällen nach Punkt 6 a) bis c) können Wahlscheine noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. 
Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten aufgesucht werden kann. Versichert eine wahlberech-
tigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Wahltag 15.00 Uhr ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu 
berechtigt ist.

Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Briefwahlunterlagen
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlbe-
rechtigte Person vor einem Wahlvorstand wählen will, so sind 
dem Wahlschein beizufügen:
-  ein amtlicher Stimmzettel;
-  ein amtlicher Stimmzettelumschlag;
-  ein amtlicher, mit der vollständigen Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehener Wahlbriefum-
schlag und

-  ein Merkblatt zur Briefwahl.
Die Abholung von Briefwahlunterlagen für eine/n andere/n ist 
nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Stadt Lübben (Spreewald) vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.

8.  Briefwahl
Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler den Wahlbrief so 
rechtzeitig zu übersenden, dass dieser spätestens am Wahl-
tage, dem 11. Oktober 2015, bis 18.00 Uhr, beim Kreiswahl-
leiter des Landkreises Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 
15907 Lübben (Spreewald) eingeht. Er kann dort auch abge-
geben werden. 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.
Der Wahlbrief muss in einem verschlossenen Wahlbriefum-
schlag enthalten:
-  den Wahlschein;
-  in einem verschlossenen Wahlumschlag den Stimmzettel.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollzie-
hen, kann sich der Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfs-
person) bedienen. 
Auf dem Wahlschein hat die Wählerin/der Wähler oder die 
Hilfsperson gegenüber der 
Wahlbehörde an Eides statt zu versichern, dass der Stimmzet-
tel persönlich gekennzeichnet 
worden ist.

9.  Stichwahl
Personen, die einen Wahlschein erhalten haben, wird bei ei-
ner möglichen Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahl-
schein zugestellt, es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich, 
dass sie bei der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen wollen.

Personen, die erst zur Stichwahl wahlberechtigt sind, wird von 
Amts wegen ein Wahlschein zugestellt.

Lübben (Spreewald), 02.09.2015

Lars Kolan
Bürgermeister
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Wahlbekanntmachung  
für die Wahl der Landrätin/des Landrates 

im Landkreises Dahme-Spreewald 
am 11. Oktober 2015 sowie etwaiger 

 Stichwahl am 08. November 2015

1. Am Sonntag, dem 11. Oktober 2015 findet die Wahl der 
Landrätin/des Landrates im Landkreis Dahme-Spree-
wald statt. Eine etwaige Stichwahl findet am 08. November 
2015 statt.

 Die Wahl dauert jeweils von 8.00 - 18.00 Uhr.

2. Das Wahlgebiet, der Stadt Lübben (Spreewald), ist in folgen-
de 14 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens am 20. September 2015 zugestellt werden, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem 
der Wahlberechtigte zu wählen hat.

4. Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jeder 
Wähler/jede Wählerin erhält bei Betreten des Wahlraums 
den Stimmzettel ausgehändigt Der Stimmzettel enthält die 
mit Beschluss des Wahlausschusses vom 11. August 2015 
zugelassenen Wahlvorschläge. Im Wahllokal hängt ein Mus-
ter des Stimmzettels aus.

5. Für die Wahl gilt:
 Jede wahlberechtigte Person kann für ihre Wahl eine Stim-

me vergeben. 

 Kennzeichnen Sie durch das Ankreuzen zweifelsfrei den Be-
werber/die Bewerberin, dem/der Sie Ihre Stimme geben wol-
len.

 Bitte beachten Sie bei der Stimmabgabe, dass nicht 
mehr als eine Stimme abgegeben wird, sonst ist der 
Stimmzettel ungültig!

 Ist bei der Wahl oder Stichwahl nur ein Bewerber/eine Be-
werberin zugelassen, ist in einem bei den Wörtern „Ja“ oder 
„Nein“ befindlichen Kreise ein Kreuz zu setzen.

6. Der Stimmzettel muss von dem Wähler/von der Wählerin in 
einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung folgende Ermittlung und Feststellung des jeweiligen 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

8. Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein besitzen, 
können in dem Wahlgebiet in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
  Wahlbezirk dieses Wahlgebiets
   oder
 b)  durch Briefwahl teilnehmen.

9. Wahlberechtigte Personen, die keinen Wahlschein besitzen, 
können ihre Stimme nur in dem für sie zuständigen Wahllokal 
abgeben.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der

 Stadt Lübben (Spreewald)
 Fachbereich II - Ordnung, Bildung und Soziales
 Bürgerbüro - Zimmer 116
 Poststraße 5
 15907 Lübben (Spreewald)

 jeweils einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle am Wahltag bis 18.00 Uhr abgegeben 
werden.

 Bei einer etwa notwendig werdenden Stichwahl (siehe Num-
mer 1) endet die Frist am 

 08. November 2015, um 18.00 Uhr.
 Nach Eingang des Wahlbriefes bei dem Kreiswahlleiter des 

Landkreises Dahme-Spreewald darf er nicht mehr zurückge-
geben werden.

Nr. Wahlraum
Bezeichnung

Barriere-
freiheit

1 Nord 1 Liuba-Grundschule,
Wettiner Str. 1 (Speiseraum)

ja

2 Nord 2 Liuba-Grundschule,
Wettiner Str. 1 
(Musikraum R 105)

ja

3 Nord 3 Liuba-Grundschule,
Wettiner Str. 1 
(Hortraum R 117)

ja

4 Nord/West Sportstätte „Völker-
freundschaft“, Spielbergstraße

ja

5 West Baubetriebshof,
Puschkinstraße 5 A

ja

6 Mitte Rathaus, Poststraße 5 (Foyer) ja

7 Mitte/Ost Rathaus, Poststraße 5
(Vorflur 1. OG)

ja

8 Ost F.-L.-Jahn-Grundschule,
Dreilindenweg (Speiseraum)

ja

9 Hartmannsdorf Dorfgemeinschaftshaus,
Hartmannsdorfer Landstr. 20

ja

10 Lubolz Dorfgemeinschaftshaus,
Mühlenweg 10

ja

11 Treppendorf Feuerwache Treppendorf,
Heideweg 30

ja

12 Neuendorf Feuerwache Neuendorf,
Neuendorfer Dorfstraße 12 A

ja

13 Steinkirchen Feuerwache Steinkirchen,
An der Feuerwache 9

ja

14 Radensdorf Sportstätte Radensdorf,
Radensdorfer Hauptstraße 54

ja

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. Die Wähler/innen haben die Wahlbenachrichtigung und 
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

 Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat sich der Wähler/die 
Wählerin über seine/ihre Person auszuweisen. Die Wahlbe-
nachrichtigung wird dem Wähler/der Wählerin wieder ausge-
händigt. Diese ist dann bei einer möglichen Stichwahl wie-
der vorzulegen. Behinderte Wähler/innen können, wenn der 
zuständige Wahlraum nicht behindertengerecht ist, bei der 
Wahlbehörde Briefwahlunterlagen zur Ausübung des Wahl-
rechts beantragen.
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sie unter Verschluss und übergibt sie rechtzeitig am Wahltag 
dem zuständigen Kreiswahlleiter.

11. Wahlberechtigte Personen, die erst für die mögliche Stich-
wahl (siehe Nummer 1) am 08. November 2015 wahlberech-
tigt oder nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind und 
bereits für die Wahl am 11. Oktober 2015 einen Wahlschein 
bekommen haben, erhalten nach Maßgabe der Kommunal-
wahlverordnung von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl. Wahlberechtigte Personen, die für die Wahl am 
11. Oktober 2015 einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen 
erhalten haben, wird für die Stichwahl von Amts wegen wie-
derum ein Wahlschein mit Briefwahlunterlagen ausgestellt 
und zugesendet, es sei denn, aus dem Antrag ergibt sich, 
dass sie bei der Stichwahl in ihrem Wahlbezirk wählen will.

 Wahlberechtigte Personen, die einen Wahlschein erhalten 
haben, wird für die Stichwahl von Amts wegen wiederum ein 
Wahlschein ausgestellt und zugesendet.

12. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst 
ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft; auch der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Lübben (Spreewald), 02.09.2015

Lars Kolan
Bürgermeister

10. Für die Stimmabgabe durch Briefwahl gelten jeweils folgen-
de Regelungen:
1. Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich   
 und unbeobachtet ihren Stimmzettel.

2. Sie legt den Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen  
 Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.

3. Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des  Tages  
 die auf dem Wahlschein‚ vorgedruckte Versicherung an  
 Eides statt zur Briefwahl.

4. Sie legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und den  
 unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-

  briefumschlag.
5. Sie verschließt den Wahlbriefumschlag und übersendet  
 diesen an die zuständige Wahlleiterin.

 Hat die wahlberechtigte Person einen Stimmzettel verschrie-
ben, diesen oder einen Stimmzettelumschlag unbrauchbar 
gemacht, so werden ihr auf Verlangen neue Briefwahlun-
terlagen ausgehändigt. Die Wahlbehörde behält den alten 
Stimmzettel oder Stimmzettelumschlag ein.

 Für die Stimmabgabe behinderter Wähler/innen gilt Folgendes:

 Hat die wahlberechtigte Person den Stimmzettel durch eine 
Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu 
bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Willen der 
wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. Holt die wahl-
berechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Brief-
wahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so wird ihr Gele-
genheit gegeben, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. 
Die Wahlbehörde hat zu diesem Zweck eine Wahlkabine 
aufgestellt, damit der Stimmzettel unbeobachtet gekenn-
zeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden 
kann. Die Wahlbehörde nimmt die Wahlbriefe entgegen, hält 
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